
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/3/30 2Ob21/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1978

Norm

ASVG §114

Rechtssatz

Der Geschäftsführer einer GmbH hat als Organ des Dienstgebers die Dienstnehmeranteile aller Dienstnehmer, somit

auch seine eigenen und die seiner beschäftigten Gattin, an den Sozialversicherungsträger abzuführen.

Entscheidungstexte

2 Ob 21/78

Entscheidungstext OGH 30.03.1978 2 Ob 21/78

Veröff: SZ 51/24

Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Arbeitnehmer
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